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Seinen koken seido -

Die rechtliche Betreuung von Volljidhrigen in Japan

Junko Ando

Einleitung

In Japan wurde die rechtliche Betreuung von Volljahrigen (k4% &L seinen-
kokenseido) im Jahre 2000 gleichzeitig mit der Pflegeversicherung eingefiihrt.
Dabei wurde das alte Vormundschaftsrecht, an dem seit seiner Inkraftsetzung im
Jahre 1898 nur geringfiigige Anderungen vorgenommen worden waren,
grundlegend reformiert. Der Bedarf an einer Neugestaltung dieses Rechts ergab
sich zum einen durch den Wandel der Lebensformen und des Rechts-
bewusstseins vor allem in den letzten flinfzig Jahren, zum anderen aber auch
durch die zunehmende Alterung der japanischen Bevdlkerung, die mit einer
niedrigen Geburtenrate und steigender Lebenserwartung einhergeht. Der
folgende Beitrag erlautert die Hintergriinde der Gesetzesreform und fasst an-
schlieBend die Grundziige des neuen japanischen Betreuungsrechts zusammen.

1. Hintergriinde

1.1 Die Alterung der Gesellschaft

Japan ist unter den am schnellsten alternden Landern der Welt. Nach der UNO-
Definition beginnt die Alterung einer Gesellschaft, wenn der Bevolkerungsanteil
der tber 65-Jahrigen 7% iberschreitet. Die Alterungsgeschwindigkeit der
einzelnen Lander wird daran gemessen, in wie vielen Jahren die Alterungsrate
von 7% auf 14% steigt. Unter 14% spricht man von einer ,alternden
Gesellschaft, ab 14% von einer ,gealterten Gesellschaft“. Die Alterungs-
geschwindigkeit in den westlichen Industrielindern betrug beispielsweise in
Frankreich 114, in Schweden 82, in den USA 69, in England 46 und in
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Deutschland 42 Jahre. Japan dagegen, das erst im Jahre 1970 7% erreicht hatte,
iiberschritt bereits im Jahre 1994 die 14%-Marke, d.h. innerhalb von nur 24
Jahren. Der rasante Anstieg setzt sich fort, und inzwischen ist in Japan bereits
jeder Fiinfte iiber 65 Jahre alt. Im letzten Jahr wurde bereits die Alterungsrate
von 21% erreicht, so dass Japan in das Zeitalter der ,,liberalterten Gesellschaft*
eintrat. Nach Regierungseinschiatzung (WeiBBbuch iiber die Bevolkerungs-
alterung 2006) ist der Zuwachs dieser Altersgruppe noch bis zum Jahre 2042 zu
erwarten. Die Zahl der iiber 65-Jédhrigen wird zu diesem Zeitpunkt 38,630
Millionen (33,7% der Gesamtbevdlkerung) betragen, d.h. jeder Dritte wird tliber
65 Jahre alt sein. Rein zahlenméBig gesehen beginnt zwar danach die Abnahme
dieser Altersgruppe, ihr Anteil an der Gesamtbevdlkerung jedoch steigt weiter,
weil sich die Gesamtbevilkerungszahl durch die niedrige Geburtenrate von
heute 127,7 Millionen (Stand: Mai 2007) auf unter 100 Millionen reduzieren
wird (Bevolkerungsprognose des National Institute of Population and Social
Security Research, 2006). Nach dieser Prognose werden im Jahre 2055 40,5%
der Bevolkerung iiber 65 Jahre alt sein.

Eine der Folgen dieser Bevolkerungsentwicklung ist die Zunahme der Anzahl
von dlteren Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, die eigenen
Angelegenheiten selbst zu regeln und 1im Alltagsleben hilfs- bzw.
pflegebediirftig werden. Galt die Altenpflege traditionell als eine
(Pflicht-)Aufgabe der (Haus-)Frauen, ist diese FEinstellung inzwischen nicht
mehr haltbar. Die Kernfamilienbildung seit den 1960er Jahren, der Riickgang
der Geburtenrate seit Mitte der 1970er Jahre und die zunehmende Partizipation
der Frauen an Berufs- und Erwerbstétigkeit sind Faktoren, die der Pflege sowie
der Betreuung durch die Familienangehorigen Grenzen setzen. Um dem
Pflegeproblem Abhilfe zu schaffen, wurde im Jahre 2000 auch in Japan die
Pflegeversicherung eingefiihrt.

1.2 Das frithere Vormundschaftsrecht

Obwohl sich die Zunahme der hilfsbediirftigen Personen aufgrund der Alterung
der Bevolkerung bereits frither abzeichnete, wurde von der Mdglichkeit der
gerichtlichen Bestellung eines Vormundes bzw. eines Pflegers nur méaBig
Gebrauch gemacht. Der Grund dafiir wurde darin gesehen, dass das
Vormundschaftsrecht aus der Meiji-Zeit (1898) nicht mehr den heutigen
Wertvorstellungen und dem Rechtsbewusstsein, vor allem den Forderungen
nach Selbstbestimmung auch der pflege- und betreuungsbediirftigen Menschen
entsprach. Denn beantragte man nach dem fritheren Vormundschaftsrecht einen
Vormund, wurde die betroffene Person zuerst in einem gerichtlichen Verfahren
wegen Geistesstorung oder wegen Geistesschwiche entmiindigt. Bei einer

02 /2008



13

Entmiindigung wegen Geistesstorung wurde dem Betroffenen die Geschéfts-
fahigkeit abgesprochen und fiir ithn ein Vormund bestellt. Im Fall einer
Geistesschwiche endete das Verfahren mit einer Quasi-Entmiindigung und der
Bestellung eines Pflegers. Im letzteren Fall wurde der Betroffene zwar nicht fiir
vollkommen geschéftsunfahig erklirt, aber ohne Einwilligung seines Pflegers
konnte er in bestimmten gesetzlich festgelegten Angelegenheiten, die Aus-
wirkungen auf seine Vermogenslage haben konnten, nicht selbstdndig handeln.

Bei der Ausarbeitung des ersten japanischen Biirgerlichen Gesetzbuchs in der
Meiji-Zeit wurde das traditionelle /e-System aus der Edo-Zeit beriicksichtigt.
Danach galt fiir das Familienoberhaupt als eine wichtige Aufgabe, das
Familienvermdgen von Generation zu Generation in der direkten Linie, d.h. in
der Regel vom Vater auf den édltesten Sohn, zu vererben. Dafiir wurde damals
das Alleinerbenrecht eingefiihrt. Diesem Zweck entsprechend diente das alte
Vormundschaftsrecht vor allem der Wahrung des Familienvermdgens und
weniger dem Wohlergehen des Betroffenen. Das geht nicht nur daraus hervor,
dass die japanischen Begriffe fiir die Entmiindigung ,.kinchisan® bzw. “jun-
kinchisan* ([ %125 15 £ ) wortlich ,,Verbot der Vermogensverwaltung® bzw.
,,Quasi-Verbot der Vermogensverwaltung* bedeuten, sondern auch daraus, dass
ein Verschwender quasi-entmiindigt werden konnte. Eine gerichtliche
Aufhebung der (Quasi-)Entmiindigung war zwar moglich, wenn die Voraus-
setzungen fiir die (Quasi-)Entmiindigung spiter wegfielen. Aber die einmal
erfolgte Entmiindigung hatte nachhaltige Auswirkung auf das Leben der
Betroffenen und deren Familien. Da Eintragungen in das Personenstandsregister
nicht geloscht wurden, waren sie lebenslang stigmatisiert. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde zwar das le-System und somit auch das Alleinerbenrecht
aufgehoben, doch an dem fritheren Vormundschaftsrecht mit den als
diskriminierend empfundenen Begriffen wie ,kinchisan* und ,,jun-kinchisan‘
sowie ,,Geistesstorung* und ,,Geistesschwéche* wurde nichts gedndert, auch der
Eintrag in das Personenstandsregister fand weiterhin statt.

Angesichts der zu erwartenden Zunahme von Menschen, die rechtliche
Betreuung brauchen, wurde ein Vormundschaftsrecht fiir Volljdhrige gefordert,
das von allen betreuungsbediirftigen Personen bzw. deren Familien ohne Angst
vor Diskriminierung und Stigmatisierung in Anspruch genommen werden
konnte. Es sollte auch den unterschiedlichen Betreuungsbediirfnissen der
Betroffenen flexibler entgegenkommen konnen. Einen weiteren Anlass fiir die
Gesetzesreform bot die Einfilhrung der Pflegeversicherung. Der Bezug der
Pflegeleistung ist mit biirokratischen Schritten wie der Antragstellung auf
Pflegeleistung und des Abschlusses eines Pflegevertrags mit dem Pflegedienst
verbunden. Wenn der Pflegebediirftige nicht in der Lage ist, sie selbst zu
erledigen, braucht er jemanden, der sie fiir ihn {ibernimmt. In solchen Fillen
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sollte das reformierte Vormundschaftsrecht auch Unterstiitzungsmoglichkeiten
anbieten.

Weitgehend aus den gleichen Griinden haben westliche Staaten wie England,
Frankreich, Osterreich, Kanada und die USA friiher als Japan die Reform ihres
nicht mehr zeitgemidBlen Vormundschaftsrechts eingeleitet. In Deutschland
wurde das frithere Recht der Vormundschaft und Pflegschatft fiir Volljdhrige neu
gestaltet und im Jahre 1992 unter dem Kurztitel ,,Betreuungsgesetz® in Kraft
gesetzt. Das deutsche Betreuungsrecht gehort auch zu den ausldandischen
Betreuungsrechten, mit dem sich die japanischen Gesetzgeber auseinander-
gesetzt haben.

2. Das neue Betreuungsrecht in Japan

Das neue Betreuungsrecht besteht zum einem aus der gerichtlichen Bestellung
eines Betreuers (hotei koken seido) und zum anderen aus einer Vorsorge-
vollmacht (nin i koken seido). Die gerichtliche Bestellung eines Betreuers richtet
sich, wie 1m folgenden beschrieben, an behinderte und kranke Menschen, die
Vorsorgevollmacht dient dagegen den noch gesunden, um ihre Zukunft zu
planen.

— Vormundschaft
Gerichtliche
—— Bestellung eines ~ ——— Pflegschatft

Betreuers

Betreuungsrecht L Beistand

fir Volljahrige — eistan
Vorsorge-
vollmacht

2.1 Die Betreuten

Das Betreuungsrecht hat zum Ziel, Volljdhrigen, deren Geschiftsfahigkeit
(Urteilsfahigkeit) aufgrund

e ciner geistigen Behinderung (z.B. Down-Syndrom, Menschen mit
frithkindlich oder nachtriglich erworbenen Hirnschidigungen),
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» einer psychischen Behinderung als Folge einer psychischen Erkrankung
(z.B. Menschen mit Altersdemenz sowie verminderte Hirnleistung
durch langjdhrige Drogen- oder Alkoholabhingigkeit) und

e ciner psychischen Erkrankung (z.B. Schizophrenie, manisch-
depressiven Zustinden, Neurosen, Psychopathien und Abhingigkeits-
erkrankungen (Sucht) )

eingeschriankt ist und die nicht (mehr) in der Lage sind, eigene Angelegenheiten
ganz oder teilweise selbst zu erledigen, durch die gerichtliche Bestellung eines
Betreuers beizustehen. Zustindig dafiir ist das Familiengericht. Rein koérperlich
Behinderte, deren Urteilsfahigkeit nicht beeintrdchtigt ist und die daher selbst
die Tatigkeit der von ihnen bevollméchtigten Vertreter kontrollieren konnen,
sind nicht Gegenstand dieses Rechts.

2.2 Die Aufgaben des Betreuers

Von den Betreuern wird erwartet, dass die Betreuung moglichst den folgenden
Leitgedanken entsprechend im Interesse der Betroffenen erfolgt:

1. Respektierung der Selbstbestimmung des Betroffenen,
2. Forderung seiner verbliebenen Fahigkeiten und

3. betreutes Leben im gewohnten Umfeld.

Die Aufgaben des Betreuers bestehen aus der Vermogenssorge und der
Personensorge innerhalb des ihm iibertragenen Aufgabenkreises. Es wird eine
personliche Betreuung durch den Betreuer vorausgesetzt, d.h. der Betreuer muss
den Betreuten von Zeit zu Zeit personlich aufsuchen, um die Angelegenheiten
des Betreuten moglichst nach dessen Wiinschen und Vorstellungen zu besorgen,
solange diese dem Wohl des Betreuten nicht zuwiderlaufen.

Unter den Aufgabenkreis in der Vermogenssorge fallen im Wesentlichen:

- Verwahrung der Sparbiicher, Wertpapiere und sonstigen Vermodgenswerten,
- Verwaltung der Ersparnisse und der Konten,

- Bestreitung laufender Ausgaben,

- Steuererkldrung

- Verwaltung der Immobilien sowie Wohnungsauflosung und Authebung des
Mietvertrags (beides mit gerichtlicher Genehmigung),

- Erbschaftsangelegenheiten.
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Im Mittelpunkt der Personensorge steht das personliche Wohlergehen des
Betreuten. Die Aufgabe des Betreuers besteht darin, die dazu erforderliche
Fiirsorge flir den Betreuten zu organisieren. Dabei wird der Betreuer nicht selbst
in der Pflege oder im Haushalt titig, sondern erledigt die dafiir notwendigen
blirokratischen Abwicklungen. Auch hier gilt die Respektierung der Selbst-
bestimmung des Betreuten. Die Personensorge umfasst im Wesentlichen
Tatigkeiten in folgenden Bereichen:

- biirokratische Abwicklung fiir den Bezug von Pflegeleistungen,

- Unterstiitzung im Alltagsleben (Abheben von Geld vom Konto des
Betreuten, Begleichen filliger Rechnungen),

- Sicherung eines Wohnraums fiir den Betreuten und seine Instandhaltung,

- Gesundheitsfiirsorge, Unterbringung des Betreuten in einem Heim sowie
Kontrolle der Behandlung des Betreuten im Heim,

- Organisation von Ausbildung und Rehabilitation fiir den Betroffenen,
~  Uberwachung des Wohlergehens des Betreuten, und

- die Kontrolle der eingehenden Post.

Nach dem japanischen Betreuungsrecht kann zwar der Betreuer im Rahmen der
Personensorge Rechtsgeschifte hinsichtlich der Einweisung des Betroffenen in
ein Krankenhaus oder die Zahlung der Behandlungskosten vornehmen. Er ist
jedoch grundsitzlich nicht befugt, Einwilligung in drztliche Eingriffe zu erteilen.
Des Weiteren ist der Betreuer nicht berechtigt, den Betreuten in dessen
hochstpersonlichen Angelegenheiten wie EheschlieBung, Scheidung, Adoption
oder Errichtung eines Testament zu vertreten.

2.3 Die Betreuer

Es gibt drei Betreuungstypen: ,,Vormundschaft®, ,,Pflegschaft” und ,,Beistand*.
Der Umfang ihrer Befugnisse unterscheidet sich je nach dem Grad der
Beeintrachtigung der Geschiftsfahigkeit des Betroffenen. Der Personenkreis, der
zur Antragstellung zugelassen ist, beschrankt sich auf den Betroffenen selbst,
Ehegatten, Verwandte bis zum vierten Grad, gerichtlich bestellte Pfleger und
Vormund, Staatsanwalt und Biirgermeister. Der Antragsteller kann einen der
Betreuungstypen, der aus seiner Sicht fiir den Betroffenen in Frage kommt,
sowie einen Betreuerkandidaten vorschlagen. Den Betreuungsbeschluss fasst das
Gericht unter Beriicksichtigung eines bei der Antragstellung eingereichen
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arztlichen Attests (beim Beistand) oder eines zusdtzlichen arztlichen Gutachten
(bei der Vormundschaft und Pflegschaft) sowie der Lebens- und Vermogens-
umstdnde des Betroffenen. Auch findet eine personliche Anhorung des
Betroffenen durch einen gerichtlichen Untersuchungsbeamten statt, um sich
einen unmittelbaren Eindruck von ihm zu verschaffen. Befindet das Familien-
gericht daraufthin den vorgeschlagenen Betreuerkandidaten bzw. den Betreu-
ungstyp filir ungeeignet, kann das Gericht einen anderen Betreuungstyp bzw.
einen Dritten, der beim Gericht als Betreuer registriert ist, vorziehen. Diese sind
zur Zeit in Japan meistens Berufsbetreuer, vor allem Rechtsanwélte, Sozial-
arbeiter etc. Die Bestellung eines Dritten kommt besonders dann vor, wenn
durch die Bestellung eines Familienangehdrigen als Betreuer innerfamilidre
Spannungen hinsichtlich der Vermogensverwaltung zu befiirchten sind. Wurde
bei der Antragstellung kein Kandidat angegeben und steht kein Familien-
angehoriger fir die Aufgabe zu Verfligung, bestellt das Gericht auch einen
Berufsbetreuer. Es konnen fiir einen Betreuten mehrere Betreuer oder auch eine
juristische Person als Betreuer bestellt werden. Die Betreuer sind verpflichtet,
beim Gericht jahrlich einen Tatigkeitsbericht iiber die Vermogensverwaltung
und einen Bericht liber das Befinden des Betreuten einzureichen.

Die Tatigkeit des Betreuers steht grundsétzlich unter Aufsicht des Familien-
gerichts. Da einem Betreuer jedoch je nach dem von ihm betreuten Aufgaben-
kreis weitreichende Befugnisse zur Verfligung stehen, kann das Gericht auf
Antrag des Betreuten oder seiner Familie, aber auch von Amts wegen einen
zusatzlichen Kontrollbetreuer bestellen (Kontrollbeistand, Kontrollpfleger,
Kontrollvormund). Die Aufgabe eines Kontrollbetreuers besteht nicht nur darin,
die Tatigkeit des Betreuers zu kontrollieren, wenn es einen Anhaltspunkt flir die
Notwendigkeit gibt. Der Kontrollbetreuer kann ebenso gut dafiir eingesetzt
werden, die Arbeit des Betreuers zu unterstiitzen, wenn sich die Vermogens-
verwaltung als sehr kompliziert und arbeitsaufwendig erweist. Ferner kann der
Kontrollbetreuer den Betreuer notigenfalls vertreten oder beim Gericht sofort
einen neuen Betreuer bestellen, wenn der bisherige ausfillt (z.B. im Todesfall).

Sowohl der Betreuer als auch der Kontrollbetreuer konnen einmal im Jahr
zusammen mit dem Jahresbericht iiber ihre Betreuungstitigkeit einen Antrag auf
Ersatz der Aufwendungen stellen. Es gibt in Japan keine festgelegten pauschalen
Stundensidtze wie in Deutschland, sondern das Familiengericht bestimmt im
Einzelfall den Betrag, den der Betreuer vom Vermogen des Betreuten nehmen
kann. Ist der Betreute mittellos, kommt in Japan im Gegensatz zu Deutschland
die Staatskasse nicht fiir die Aufwendungen auf. In einem solchen Fall wird von
einem Betreuer eine quasi-ehrenamtliche Tatigkeit erwartet. Ein Wechsel des
Betreuers findet statt, wenn der Betreuer aus Altersgriinden, wegen Erkrankung
oder Umzug seine Eignung fiir die Betreuung fiir nicht mehr gegeben sieht und
die Entlassung beantragt. Des Weiteren kann das Familiengericht den Betreuer
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wegen unredlicher Handlung oder schlechten Betragens auf Antrag des
Kontrollbetreuers, des Betreuten selbst, der Familieangehdrigen und der
Staatsanwalt oder von Amts wegen entlassen. In solchen Féllen ist unverziiglich
ein neuer Betreuer zu bestellen.

Eine weitere Neuerung des neuen Betreuungsrechts besteht in der Einrichtung
eines zentralen Betreuerregisters (% 5. % &k il EE koken toroku seido), die die
frithere Eintragung der Entmiindigung in das Personenstandsregister ersetzt.
Eine Einsichtmoglichkeit in das Betreuungsregister ist nicht vorgesehen. Ein
Eintragungsnachweis wird nur auf Antrag ausgestellt, wobei der Antragsteller
auf folgenden Personenkreis beschrinkt ist: Betreute, Ehegatten, Verwandte bis
zum vierten Grad, gerichtlich bestellte Betreuer sowie Kontrollbetreuer, Beamte
von Amts wegen, Erben und Vermédchtnisnehmer. Einen Nachweis der
Nichteintragung kann jeder fiir sich anfordern. Die Betreuung endet mit dem
Tod des Betreuten oder bei einer Authebung der Betreuung durch den Wegtall
der Krankheit oder Behinderung.

3. Das Kriterium der Betreuerbestellung

In diesem Abschnitt werden die Kriterien fiir die Wahl eines der drei
Betreuungstypen vorgestellt. Die jeweiligen Typen unterscheiden sich (a) im
Umfang der Befugnisse, mit denen der jeweilige Betreuer ausgestattet wird. Bei
den Befugnissen handelt es sich um (b) Einwilligungsvorbehalt und
Widerrufsrecht und (c) Vertretungsbefugnis. Geschéfte, die unter Besorgung der
Dinge des tdglichen Lebens fallen, sind grundsitzlich nicht Gegenstand dieser
Befugnisse.
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3.1 Beistand (4 hojo):

(a) Die rechtliche Betreuung durch einen Beistand (i3 A hojonin) ist fiir solche
Personen vorgesehen, die aufgrund der oben genannten Erkrankungen oder
Behinderungen nicht (mehr) uneingeschrinkt geschiftsfahig sind. Die
Betroffenen fiihlen sich unsicher, wichtige Vermogensangelegenheiten allein zu
erledigen. Auch konnen es Betroffene sein, die im Alltagsleben im gewissen
Rahmen unterstiitzungsbediirftig sind.

(b) Im Fall eines Beistands ist kein konkreter Aufgabenkreis gesetzlich
festgelegt, fiir den der Einwilligungsvorbehalt angeordnet wird. Je nach
Erfordernis kann dieser Vorbehalt fiir einen Teil der Rechtsgeschifte, die im §
13 Abs. 1 BGB fiir die Pflegschaft festgelegt sind (siehe Pflegschaft) beantragt
und vom Familiengericht angeordnet werden. Dies ist sowohl bei der Bean-
tragung einer Betreuerbestellung als auch spater nach Bedarf durch den Antrag-
steller oder den gerichtlich bestellten Beistand. Dafiir wird die Zustimmung des
Betroffenen vorausgesetzt, falls er nicht selbst der Antragsteller ist. Nimmt der
Betreute ein Rechtsgeschift im Aufgabenkreis des Einwilligungsvorbehalts ohne
Zustimmung des Beistands vor, kann der Beistand das Rechtgeschift wider-
rufen, es sei denn, er stimmt ihm nachtréglich zu.

Da das Widerrufsrecht den Einwilligungsvorbehalt voraussetzt, hat der Beistand
kein Widerrufsrecht, solange fiir den Einwilligungsvorbehalt kein Aufgaben-
kreis definiert ist.

(c) Fiir die Erteilung der Vertretungsmacht ist ebenfalls kein Aufgabenkreis
vorgeschrieben. Die Erteilung der Vertretungsmacht zu bestimmten Rechts-
geschiften kann ebenfalls bereits bei der Antragstellung vor oder erst nach der
Bestellung eines Beistands beantragt werden. Ist der Antragsteller nicht der
Betroffene selbst, ist dafiir seine Zustimmung erforderlich.

Der Gegenstand des Betreuungstyps ,,Beistand* sind vor allem psychisch leicht
Behinderte. Um ihre Mdoglichkeit der Selbstbestimmung so wenig wie moglich
einzuschrianken, ist im Gegensatz zur Pflegschaft und der Vormundschaft kein
Aufgabenkreis des Beistands von vornherein festgelegt. Der Betroffene kann
nicht nur selbst bestimmen, ob er die Bestellung eines Beistands beantragen will,
sondern auch mit welchen Befugnissen sein Beistand ausgestattet werden soll.
D.h. beim Beistand gibt es drei Moglichkeiten, den Aufgabenkreis des Beistands
zu bestimmen:

1. lediglich Einwilligungsvorbehalt/Widerrufsrecht in bestimmten Rechts-
geschéften,

2. lediglich Vertretungsbefugnis in bestimmten Rechtsgeschéften
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3. sowohl Einwilligungsvorbehalt/Widerrufsrecht als auch Vertretungsmacht
in bestimmten Rechtsgeschéften.

Ohne Aufgabenkreis kann kein Beistand bestellt werden. Uber den beantragten
Aufgabenkreis entscheidet das Familiengericht.

Fallbeispiel 1:

Ein junger leicht geistig behinderter Mann ist aus der elterlichen Wohnung
ausgezogen, um selbstindig zu leben. Er erledigt leichte Arbeiten in einer
Werkstatt und verdient gerade so viel, dass er davon leben kann. Oft reicht das
Geld aber nur bis zur Monatsmitte aus, weil er leicht beeinflussbar ist und sich
vom Verkédufer zum Kauf teurer Sachen bewegen ldsst. Wenn ithn nicht jemand
darauf aufmerksam macht, lasst er die Frist des Widerrufs von Kaufvertragen
verstreichen. Seine Eltern haben vor, ihm eines Tages ihr ganzes Vermdgen zu
vererben. Sie sind jedoch, ob der Sohn in der Lage sein wird, das geerbte
Vermogen zu verwalten.

In diesem Fall kann man fiir ihn einen Beistand zunédchst mit einem
Einwilligungsvorbehalt in den Rechtsgeschéften zum Vor- und Nachteil seines
Vermogens beantragen. Der Beistand kann einen Kaufvertrag, der ohne seine
Zustimmung abgeschlossen wurde, widerrufen. Zunichst sollte der Aufgaben-
bereich nicht weiter reichen, um die Selbstdndigkeit des Betroffenen zu fordern.
Erst wenn er das Vermogen seiner Eltern geerbt hat, kann der Aufgabenkreis
den neuen Erfordernissen entsprechen erweitert werden.

3.2 Pflegschaft (&% hosa)

(a) Die Geschiftsfahigkeit des Betroffenen ist merklich eingeschriankt. Er kann
zwar alltagliche Einkaufe téatigen, ist aber nicht ohne weiteres in der Lage,
wichtige Vermogensangelegenheiten zu regeln. Der Betroffene kann auch
jemand sein, der in vielen Bereichen des Alltagslebens auf Unterstiitzung
angewiesen ist.

(b) Die Pflegschaft ist mit Einwilligungsvorbehalt/Widerrufsrecht fiir den
Aufgabenkreis ausgestattet, die im § 13 Abs. 1 BGB festgelegt sind. Es handelt
sich um Rechtsgeschifte, die Vermdgenskapital, Schulden und Biirgschaft,
Immobilien und wichtige Vermogensrechte, Prozesshandlung, Schenkung,
Vergleich, Schiedsvereinbarung, Erbschaft, Schenkung, Verméchtnis,
Bautitigkeit (Neubau, Umbau, Ausbau, groBBe Reparaturen), Mietvertrag tiber
eine bestimmte Dauer hinaus zum Gegenstand haben. Fiir die Ausiibung des
Widerrufsrechts bei solchen Rechtsgeschiften ist die Zustimmung des Betreuten
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nicht erforderlich. Verweigert der Pfleger seine Zustimmung zu einem
Rechtsgeschift in seinem Aufgabenkreis ohne ersichtlichen Grund zum Nachteil
des Betreuten, kann der Betreute direkt beim Familiengericht die Zulassung
beantragen. Diese ersetzt die Zustimmung des Pflegers.

(c) Bei der Pflegschaft ist der Aufgabenkreis fiir die Vertretungsmacht ebenfalls
nicht festgelegt. Der Aufgabenkreis kann je nach Erfordernis vom Antragsteller
oder spiter vom Pfleger beantragt werden. Dafiir ist die Zustimmung des
Betroffenen erforderlich. Uber den beantragten Aufgabenkreis entscheidet das
Familiengericht.

Der Betreuungstyp ,,Pflegschaft” entspricht der Quasi-Entmiindigung nach dem
fritheren Vormundschaftsrecht. Allerdings ist ein Verschwender nach dem neuen
Recht nicht mehr Gegenstand einer Betreuung, es sei denn, die Verschwendung
wird durch eine psychische Storung verursacht. In diesem Fall kann fiir den
Betroffenen seiner Urteilskraft entsprechend ein Beistand oder eine Pflegschaft
beantragt werden.

Fallbeispiel 2:

Die Betroffene ist mittelgradig geistig behindert. Der Vater lebt nicht mehr,
Geschwister hat sie nicht. Kiirzlich ist auch ihre Mutter gestorben, die mit der
Tochter gelebt und den Haushalt gefiihrt hat. Die Betroffene hat eine leichte
Sprechstorung, so dass man sie nicht immer gut verstehen kann. In ihrem
bisherigen Leben hat sie mit Unterbrechungen in Lebensmittel- oder
Textilfabriken als Packerin gearbeitet. Einen Weg, den sie gut kennt, wie z.B.
zur Arbeitstelle und zuriick, kann sie alleine zuriicklegen. Sie kann Wéische
waschen und putzen, aber nicht kochen. Ihre Fihigkeit, Geld zu verwalten,
reicht nicht liber die des Taschengelds hinaus. Nach dem Tod ihrer Mutter
kiimmerte sich ein Verwandter fliinften Grades um sie, der mit seiner Frau im
oberen Stockwerk des Hauses wohnt. Er hat fiir die Betroffene Geld von ihrem
Konto abgehoben und es ihr gegeben. Der Verwandte will aber demnéchst zu
seiner pflegebediirftigen Mutter ziehen. Die Betroffene lebt von der
Behindertenrente und dem kleinen Gehalt, das sie als Packerin in einer Fabrik
verdient. Sie muss aber in wenigen Monaten die Stelle aus Altersgriinden
aufgeben. Die Behindertenrente allein reicht jedoch zum Leben nicht aus. Thre
Mutter hat eine kleine Ersparnis hinterlassen, das Grundstiick mit dem Haus ist
auf den Namen der Mutter ins Grundbuch eingetragen.

In diesem Fall kommt die Pflegschaft in Frage. Es kann zusitzlich zu dem
bereits gesetzlich fiir die Pflegschaft festgelegten Arbeitskreis fiir den
Einwilligungsvorbehalt, die Vertretungsmacht in Erbschaftsverfahren, Bank-
geschiften, im tiglichen Zahlungsverkehr, bei Erbschaft, Personensorge sowie
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Steuererkldrung und Antragstellung auf Registrierung beantragt werden. Mit
diesen Aufgabenbereichen kann der Pfleger weitgehend fiir die Betroffene titig
werden.

3.3 Vormundschaft (% 7. koken):

(a) Der Betreute befindet sich aufgrund der oben genannten Erkrankungen oder
Behinderungen groBtenteils in einem geschéftsunfahigen Zustand, auch wenn er
voriibergehend geschiftsfahig sein kann. Er ist nicht in der Lage, selbst Dinge
des tdglichen Lebens zu erledigen und braucht stindig Unterstiitzung im
Alltagsleben.

(b) Der Vormund (% W N koken nin) hat umfassende Befugnisse. Er ist mit
einem Widerrufsrecht in allen Rechtsgeschiften, die der Betroffene vornimmt,
ausgestattet. Dazu ist die Einwilligung des Betroffen nicht erforderlich.
Widerrufen kann aber auch weiterhin der Betroffene selbst.

(c) Der Vormund verwaltet nicht nur das Vermogen des Betroffenen, sondern
verfiigt iiber eine umfassende Vertretungsmacht zu allen Vermogensangelegen-
heiten sowie bei der Erledigung von offentlich-rechtlichen Geschiften. Dazu ist
die Zustimmung des Betroffenen ebenfalls nicht erforderlich. Ausgenommen
von der Vertretungsmacht sind hochstpersonliche Angelegenheiten wie z.B.
EheschlieBung und Errichtung eines Testaments.

Die Vormundschaft entspricht der ehemaligen Entmiindigung. Wahrend friiher
der Vormund alle Rechtsgeschifte, die der Betroffene vornahm, widerrufen
konnte, ist nach dem neuen Betreuungsrecht die Besorgung der Dinge des
taglichen Lebens davon ausgenommen.

Fallbeispiel 3:

Der Betroffene ist vermdgend und lebt von Miet- und Pachteinnahmen, die er
selbst verwaltet. Nach dem Tod seiner Frau lebt er allein. Das Ehepaar hat keine
Kinder. Eines Tages wird er mit einem Schlaganfall in seiner Wohnung
aufgefunden. Er ist halbseitig geldhmt und hat Sprachstérungen. Er scheint seine
Besucher zu erkennen, aber der behandelnde Arzt kann nicht sagen, wie weit er
sachlichen Gespréachen folgen kann. Der Betroffene hat eine Schwester, die aber
selbst ein Betreuungsfall ist. Eine Cousine, die in der Ndhe wohnt, kiimmert sich
um ihn. Die ersten Krankenhausrechnungen konnte sie noch mit dem Bargeld,
das sie in der Wohnung des Betroffenen gefunden hat, bezahlen. Aber danach
gibt es niemanden, der befugt ist, an seiner Stelle Geld von seinem Konto
abzuheben oder Zahlungsverkehr vorzunehmen.
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Ob in diesem Fall eine Pflegschaft oder eine Vormundschaft in Frage kommt,
wird vom darztlichen Gutachten abhidngen. Ein Vormund hétte umfassende
Vertretungsbefugnis. Bei einer Pflegschaft sollte der Pfleger mit einer Vertre-
tungsbefugnis zur Zahlung der Krankenhausrechnung und zur Immobilien-
verwaltung ausgestattet werden. Rechtlich kann die Cousine, die im vierten
Grad mit dem Betroffenen verwandt ist, den Antrag auf Bestellung eines
Betreuers stellen.

Die rechtliche Betreuung ist, wie dargestellt, in drei Typen gegliedert, aber
dadurch, dass die Arbeitskreise des Betreuers den Erfordernissen des Betreuten
entsprechend zum Teil flexibel definiert werden konnen, ist beispielsweise der
Ubergang vom Beistand zur Pflegschaft mehr oder weniger flieBend. Bei
Vormundschaft und Pflegschaft muss aber darauf geachtet werden, dass die
Betreuten dieser beiden Typen mit Einschrinkungen mancher Rechte und
Ausiibung qualifizierter Berufe u. a. in medizinischen und juristischen Bereichen
sowie hinsichtlich mancher Betriebserlaubnisse verbunden sind. Im Fall einer
Vormundschaft verliert der Betreute auBerdem das Wahlrecht.
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4. Vorsorgevollmacht (£ E1% "LHIE nin'i koken seido)

Die Vorsorgevollmacht bildet die zweite Sdule des Betreuungsrechts. Sie dient
dazu, fiir den Fall einer spiter eintretenden Geschéftsunfahigkeit eine Person des
Vertrauens vorzeitig als Bevollméchtigten zu bestimmen und Anweisungen zu
geben, wie im Bedarfsfall der Vollmachtgeber seine Angelegenheiten geregelt
haben mochte. Im Gegensatz zur gerichtlichen Bestellung eines Betreuers hiangt
bei der Vorsorgevollmacht sowohl die Wahl des Bevollmichtigten als auch die
Festlegung seines Aufgabenkreises allein vom Vollmachtgeber ab.
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Mit einem Vorsorgevollmachtvertrag, der notariell beurkundet wird, kann der
Vollmachtgeber dem kiinftigen Bevollméchtigten die Vertretungsbefugnis in
den Bereichen des Alltagslebens, der Gesundheitsfiirsorge einschliefSlich der
Pflege, und Vermogensverwaltung erteilen. Ist der Bedarfsfall eingetreten, kann
entweder der Vollmachtgeber selbst, dessen Ehegatte, Verwandte bis zum
vierten Grad oder der Bevollméchtigte die Bestellung eines Kontrollbetreuers
beim Familiengericht beantragen. Mit der gerichtlichen Bestellung eines
Kontrollbetreuers wird der Vorsorgevollmachtvertrag rechtskriftig. Die
Bestellung des Kontrollbetreuers wird in das zentrale Betreuerregister
eingetragen.

Es gibt drei Moglichkeiten, die Vorsorgevollmacht abzuschlieBen:

1. Zukunftsorientierter Vertrag: Die Vertrauensperson wird erst dann
Bevollmichtigter, wenn die Geschéftsfahigkeit des Betroffenen nachldsst und
dem Antrag auf Bestellung eines Kontrollbetreuers vom Familiengericht
stattgegeben wird.

2. Vertrag mit einem gleitenden Ubergang: Parallel zum Abschluss eines
Vorsorgevollmachtvertrags wird dem kiinftigen Bevollméchtigten Vertretungs-
befugnis nach dem biirgerlichem Recht erteilt. Dadurch kann er bereits vor dem
Inkrafttreten der Vorsorgevollmachtvertrag anfangen, bestimmte Angelegen-
heiten des Vollmachtgebers zu erledigen. Tritt der Bedarfsfall ein, kann er den
Antrag auf Bestellung eines Kontrollbetreuers stellen und wird Bevollméchtigter
unter Kontrolle des Familiengerichts.

Diese Form des gleitenden Ubergangs hat zum einen den Vorteil, dass das
Vertrauen zwischen dem Betroffenen und dessen kiinftigem Bevollméchtigten
durch die Zusammenarbeit bereits vor dem Bedarfsfall gestirkt wird. Dies ist
besonders dann der Fall, wenn der Vollmachtgeber keine Vertrauensperson hat
und sich einen Dritten, beispielsweise einen Berufsbetreuer, empfehlen 14Bt.
Auch sorgt diese Form fiir Kontinuitét der biirokratischen Abwicklung nach der
Bestellung eines Kontrollbetreuers.

Zum anderen ist diese Variante aber auch mit einem gewissem Risiko
verbunden. Es ist bereits vorgekommen, dass eine alleinstehende betagte Frau
ohne Familienangehorige mit einem ,sehr freundlichen und hilfsbereiten®
Geschiaftsmann einen Vorsorgevollmachtvertrag dieser Art abschloss. Er
beantragte aber keinen Kontrollbetreuer, als die Frau schon ldngst nicht mehr
uneingeschriankt urteilsfahig war. Mit der Vertretungsbefugnis nach dem
biirgerlichen Recht konnte er an ihr Vermogen gelangen und ihr Vertrauen
missbrauchen. Bei der Vorsorgevollmacht sollte deshalb besonders auf die
Verlasslichkeit der Vertrauensperson geachtet werden.
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3. Vertrag mit sofortiger Wirkung: dieser Fall tritt ein, wenn die
Geschiftsfahigkeit des Vollmachtgebers bereits angefangen hat nachzulassen, er
aber noch in der Lage ist, einen Vorsorgevollmachtvertrag abzuschlieBen.
Gleichzeitig mit dem Vertragsabschluss wird ein Antrag auf Bestellung eines
Kontrollbetreuers gestellt, so dass der Bevollméchtigte sofort eingesetzt wird.

Der Unterschied der Vorsorgevollmacht zur Beantragung eines gerichtlich
bestellten Betreuers besteht in diesem Fall darin, dass der Vollmachtgeber nach
seiner Vorstellung den Aufgabenbereich mit dem Bevollméchtigten regeln kann.
Das Familiengericht bestellt lediglich einen Kontrollbetreuer zur Uberwachung
der Tatigkeit des Bevollméchtigten. Der Kontrollbetreuer hat die Aufgabe, dem
Gericht regelmaBig iiber die Tétigkeit des Bevollméachtigten zu berichten. Auf
diesem indirekten Weg {iberwacht und unterweist das Gericht den
Bevollmichtigten. Einen direkten Kontakt nimmt es mit thm nicht auf. Werden
beim Bevollméchtigten ein schweres Vergehen oder sonstige berechtigte Griinde
festgestellt, die gegen seine Eignung fiir diese Aufgabe sprechen, kann er auf
Antrag des Kontrollbetreuers, des Vollmachtgebers oder seiner Familien-
angehorigen oder des Staatsanwalts entlassen werden. Damit endet der
Vorsorgevollmachtvertrag.

Der oben beschriebene Betreuungsfall (Fallbeispiel 3) hitte einen anderen
Verlauf genommen, wenn der Betroffene eine Vorsorgevollmacht abgeschlossen
hitte. Auch fiir die Eltern des jungen leicht psychisch behinderten Mannes im
Fallbeispiel 1 kdme eine Vorsorgevollmacht in Frage, in der die Eltern die
Vermogensverwaltung fiir ithren Sohn einer dafiir geeigneten Person vorab
anvertrauen, fiir den Fall, dass sie eines Tages nicht mehr selbst dazu in der
Lage sein sollten.

5. Die Rekrutierung der Betreuer

Angesichts der auf 1,5 bis 1,7 Mill. geschitzten Zahl élterer Menschen mit
Demenz in Japan enttduschte die Entwicklung der Antragstellung in den ersten
Jahren nach der Einfiihrung des Betreuungsrechts die Erwartungen. Dies lag vor
allem an der geringen Bekanntheit dieses Rechts. Im Jahre 2005 jedoch wurde
ein Betrugsfall bekannt, in welchem sich zwei altersdemente Schwestern von
mehreren Bauunternehmern wiederholt zu Auftrigen bewegen lieBen, um ihr
Haus durch Nachriistung erdbebensicher zu machen. Dadurch wurden die
Schwestern um ihre ganzen Ersparnisse und beinahe auch um ihr Haus gebracht.
Die Nachriistungsarbeiten erwiesen sich spéter als unndtig bzw. untauglich.
Dieser Fall, der in den Medien landesweit berichtet wurde und grof3es Aufsehen
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erregte, trug dazu bei, das Betreuungsrecht in der Offentlichkeit bekannt zu
machen. Dementsprechend stieg die Gesamtzahl der Antrige auf Betreuer-
bestellung von 2005 auf 2006 um 55%. Dennoch reicht die Zahl der Antrige in
den vergangenen sechs Jahren mit insgesamt knapp 100.000 bei weitem noch
nicht an die 1.198.373 Betreuungen in Deutschland (Stand: Ende 2005).

Entwicklung der Antragstellungen und der Bestellung eines Betreuers

#8h Hojo &4 Hosa #% R Koken EE% REBEANRE
Finanzjahr| Beistand Pflegschaft Vormundschaft Vorsorgevollmacht Antrige
Kontrollbetreuer insgesamt
Antriige Bestellun Antriige Bestellung | Antriige Bestellung Antriige Bestellung

2000 621 272 884 240 7.451 51 9.007
2.980 20

2001 645 1.043 9.297 103 11.088
472 713 6.630 67

(+4%) (+18%) (+25%) (+102%) (+23%)

2002 737 1.521 12.746 147 15.151
550 962 8.966 83

__(+14%) (+46%) (+37%) (+43%) (+37%)

2003 805 1.627 14.462 192 17.086
670 1.316 12.023 147

(+9%) (+7%) (+13%) (*+31%) (+13%)

2004 784 1.687 14.532 243 17.246
684 1.271 12.309 150

(-3%) (+4%) (+0.05%) (+27%) (+1%)

2005 945 1.968 17.910 291 21.114
853 1.806 14.498 201

(+21%) (+17%) (+23%) (+20%) (+22%)

2006 859 2.030 29.380 360 32,629
799 1.932 27.558 260

(- 9%) (+3%) (+64%) (24%) (+55%)

Wer betitigt sich in Japan als gerichtlich bestellter Betreuer? In erster Linie sind
es die Familienangehdrigen und die Verwandten des Betreuten (ca. 80%). Thnen
folgen die Berufsbetreuer mit 15%. Diese Gruppe besteht zum gréBten Teil aus
Juristen, Rechtsanwélten und shiho shoshi (einen dieser japanischen
Bezeichnung entsprechenden juristischen Beruf gibt es in Deutschland nicht; auf
Englisch bezeichnet ihn ihr Berufsverband als ,,solicitor*), und Sozialarbeitern.
Von den ca. 8.200 registrierten Berufsbetreuern sind ca. 8.000 aktiv titig. Viele
von ihnen betreuen mehrere Fille. Nach der Prognose des Ministeriums fiir
Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt steigt die Zahl der Menschen iiber 65 Jahre
mit Demenz weiter und wird in den 2030er Jahren den Hohepunkt zwischen 3,5
Mill. und knapp 4 Mill. Betroffenen erreichen. Angesichts des steigenden
Bedarfs an Betreuern, haben inzwischen lokale Verwaltungen und verschiedene
Organisationen begonnen, Mitbiirger zu ehrenamtlichen Betreuern auszubilden.
Seit drei Jahren schreiben sowohl die Tokyoter Prafekturverwaltung als auch
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einige Stddte und Gemeinden jahrlich einen teilnahmekostenfreien Ausbildungs-
kurs aus. Der Stadtbezirk Setagaya in Tokyo ist ein Vorreiter in dieser Hinsicht,
der solche Kurse in Zusammenarbeit mit dem Rat fiir soziale Wohlfahrt
(Setagaya-ku Shakai Fukushi Kyogikai) organisiert. Das Zentrum fiir das
Betreuungsrecht, das innerhalb des Rats fiir soziale Wohlfahrt eingerichtet
wurde, dient als Betreuungsverein. Das Auswahlverfahren der Bewerber besteht
aus einem kurzen Aufsatz, in dem sie ihre Motivation zur Teilnahme darlegen,
und aus einem Vorstellungsgesprich. Im ersten Jahr bewarben sich 68
Interessierte, von denen 21 das Auswahlverfahren bestanden, im zweiten
Jahrgang wurden elf Personen zugelassen.

Im Ausbildungskurs werden in zwanzig Seminaren und Ubungen Grundwissen
iiber das Betreuungsrecht, Familienrecht und Vermogensrecht, iiber die
Aufgaben der Betreuer, das Wohlfahrtssystem des Stadtbezirks Setagaya,
Grundwissen im Umgang und in der Kommunikation mit Demenz-Kranken, mit
psychisch Behinderten und geistig Behinderten vermittelt. Die Anfertigung von
Berichten fiir das Familiengericht gehort auch dazu. Die Dozenten sind
erfahrene Berufsbetreuer und Spezialisten auf den einzelnen Fachgebieten.

Die ausgebildeten ehrenamtlichen Betreuer sind vor allem fiir die Betreuung von
Alleinstehenden ohne Familie und Verwandtschaft vorgesehen, fiir die aus
finanziellen Griinden von der Bestellung eines Berufsbetreuers abgesehen
werden muss. Auch sind Betreuungen denkbar, in denen sich ein Berufsbetreuer
und ein ehrenamtlicher die Aufgaben teilen: Wiahrend sich beispielsweise der
Berufsbetreuer mit der Vermogensverwaltung befasst, kann sich der ehren-
amtliche Betreuer auf die Personensorge konzentrieren. Vom ersten Jahrgang
sind bereits vier Absolventen vom Familiengericht als Betreuer bestellt worden.

6. Ausblick

Die rechtliche Betreuung von Volljdhrigen befindet sich in Japan noch in den
Anfingen. Es gibt an dem System noch viel zu arbeiten. Rechtlich noch nicht
geklart ist die Frage der Einwilligung der Betreuer bei érztlichen Eingriffen. Die
Entscheidung tiber die érztliche Behandlung von alleinstehenden Betreuten, die
nicht mehr zur Selbstbestimmung in der Lage sind und die keine
Familienangehorigen oder Verwandten haben, stellt zur Zeit fiir die Betreuer ein
grofles Problem dar, da ein Betreuer dazu nicht berechtigt ist. Ferner ist der
Verlust des Wahlrechts bei der Vormundschaft umstritten. Fiir die weitere
Rekrutierung von ehrenamtlichen Betreuern in Japan gibt es landesweit noch zu
wenig Einrichtungen wie die Betreuungsvereine in Deutschland.
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Angesicht der rasanten Alterung der japanischen Gesellschaft ist es wiinschens-
wert, dass das Betreuungssystem ziigig usgebaut wird und dadurch die dlteren
und behinderten Mitbiirger ihrer Zukunft gelassener entgegensehen konnen.

Dr. Junko Ando, Studium der Geschichte und der Philosophie an der Heinrich-
Heine-Universitit Diisseldorf. 1987-2001 wissenschaftliche. Mitarbeiterin am
Ostasien-Institut/Lehrstuhl Modernes Japan der Heinrich-Heine-Universitit
Diisseldorf. Seit Mai 2001 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut
fiir Japanstudien in Tokyo. Seit einiger Zeit Teilnahme an dem Ausbildungskurs
fiir Betreuer des Tokyoter Stadtbezirks Setagaya.

OAG NOTIZEN



	Feature I 
	Seinen kōken seido - 
	Die rechtliche Betreuung von Volljährigen in Japan
	Junko Andō



